
 

  

 

Telefon: 0 233-25299 

Telefax: 0 233-24213 

 

 Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung 
Stadtplanung 

PLAN-HAII-20V 

 

   

 

Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2147 

Arnulfstraße (südlich),  

Birketweg (nördlich und östlich),  

Wilhelm-Hale-Straße (östlich) 

- PaketPost-Areal - 

(Teilverdrängung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 1926a) 

 

- Billigungsbeschluss und vorbehaltlicher Satzungsbeschluss - 

 

 
Stadtbezirk 09 - Neuhausen-Nymphenburg 

Hinweis / 
Ergänzung 
vom 30.01.2025 

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15429 

 

§ 2 Nr. 13 GeschO 
 

Anlage: 

Schreiben der PI Nymphenburg Entwicklungs GmbH & Co.KG vom 30.01.2025 

  

 
Hinweis / Ergänzung  

zum Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 05.02.2025 

Öffentliche Sitzung 
 

 

I. Ergänzung zum Vortrag der Referentin: 

 

Die Planungsbegünstigte hat in der Charta (Anlage 10 zur Sitzungsvorlage) eine freiwillige 

Verpflichtungserklärung abgegeben, wonach preisreduzierte Mietwohnungen für 

systemrelevante Berufe errichtet werden sollen.  

 

Mit Schreiben vom 30.01.2025 (siehe Anlage) hat die Planungsbegünstigte diese 

Selbstverpflichtung nochmals bekräftigt und die wesentlichen Eckdaten dargestellt. 

Danach ist die Realisierung von 5.000 m² Geschossfläche als Mietwohnungen für den im 

Schreiben beispielhaft aufgezählten Personenkreis in MU (6) geplant. Die 

Erstvermietungsmiete soll maximal derjenigen Miete pro Quadratmeter Wohnfläche 

netto/kalt entsprechen, die in der Landeshauptstadt München für preisgedämpften 

Mietwohnungsbau gilt, und es wird eine Bindungsdauer von 25 Jahren zugesagt. Die 

Planungsbegünstigte erklärt sich außerdem bereit, die ordnungsgemäße Belegung der 

Mietwohnungen gegenüber der Landeshauptstadt München nachzuweisen. 

 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ändert sich der Antrag der Referentin nicht.  

 
 

 

 
 

 





Anlage




